
1.Allgemeines
Allen Lieferungen, Leistungen und sonstigen rechtsgeschäftlichen Handlungen liegen diese nachstehenden 
Bedingungen zugrunde. Spätestens mit der Entgegennahme der Ware oder Leistung gelten die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der LWP als angenommen. Bei abweichenden oder ergänzenden Bestimmungen 
ist eine ausdrückliche schriftliche Vereinbarung oder Zustimmung der LWP erforderlich. Allgemeine 
Geschäftsbedingungen des Kunden werden ausdrücklich nicht Vertragsinhalt, auch wenn ihnen seitens 
LWP nicht ausdrücklich widersprochen wird. Für den Fall, dass der Kunde die nachfolgenden allgemeinen 
Geschäfts- und Lieferbedingungen nicht gelten lassen will, hat er dies vorher schriftlich LWP anzuzeigen.
Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen sind nur bei schriftlicher Bestätigung wirksam. Das gleiche 
gilt für die Zusicherung von Eigenschaften. Technische Änderungen, die durch konstruktive Neuerungen, 
Weiterentwicklung und Verbesserung durch LWP oder deren Lieferanten notwendig werden, sind 
vorbehalten.

2.Angebote/Aufträge/Stornierungen
Alle Angebote verstehen sich freibleibend ab Lager Ettlingen. Die den Angeboten beigefügten Abbildungen, 
Zeichnungen und technischen Angaben sind nur verbindlich, wenn sie ausdrücklich als verbindlich bezeichnet 
sind.
Für den in einem Angebot/Auftrag ausgewiesenen Umfang hinaus erforderlichen Mehraufwand wird der 
jeweils gültige Stundensatz bzw. Tagessatz berechnet.
Die Auftragsbestätigung ist für Inhalt und Umfang des Auftrags maßgebend. Storniert der Auftraggeber einen 
Auftrag, so werden 5 % des Auftragswertes pauschal als Stornokosten in Rechnung gestellt. Übersteigt im 
Einzelfall der tatsächlich entstandene Aufwand diesen Pauschalbetrag, so wird der tatsächlich entstandene 
Aufwand in Rechnung gestellt. Dem Auftraggeber steht im Fall der pauschalierten Stornokostenberechnung 
der Nachweis eines niedrigeren Aufwandes offen.

3.Preise/Zahlungsbedingungen/EG-Einfuhrumsatzsteuer
Die Preise verstehen sich ab Lager ausschließlich Verpackung. Die Verpackungen werden zum 
Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen.
Die jeweils gültige Mehrwertsteuer und die Verpackungs-/Versandkosten werden gesondert in Rechnung 
gestellt. Bei Änderung der Listenpreise nach Vertragsabschluss hat der Auftraggeber entsprechende 
Preiserhöhungen zu tragen, wenn der Vertragsgegenstand oder die Leistung vereinbarungsgemäß oder 
aus Gründen, die LWP nicht zu vertreten hat, später als sechs Wochen nach Vertragsschluss geliefert 
bzw. erbracht werden. Der Auftraggeber ist zum Rücktritt berechtigt, sofern die Preiserhöhung den Anstieg 
der allgemeinen Lebenshaltungskosten zwischen Vertragsschluss und Auslieferung nicht nur unerheblich 
übersteigt.
Falls nicht schriftlich anders vereinbart, sind Rechnungen sofort und ohne Abzug zahlbar. Nach Ablauf 
gerät der Kunde in Zahlungsverzug. Maßgebend ist das Datum des Eingangs der Zahlung bei LWP. 
Kommt der Auftraggeber in Zahlungsverzug, hat er Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem jeweili gen 
Basiszins der Deutschen Bundesbank zu bezahlen. Der Nachweis und die Geltendmachung eines höheren 
Verzugsschadens bleibt vorbehalten.
Werden Zahlungstermine nicht eingehalten oder Zahlun gen eingestellt oder Um stän de be kannt, die die 
Zah lungsfä higkeit und Kredit würdig keit des Auftraggebers in Frage stellen, wer den alle noch offenstehen den 
For derun gen ge genüber dem Auf traggeber ohne Rück sicht auf eine even tuell vereinbarte Stundung oder 
Teilzah lungsabrede sofort zur Zahlung fällig. 
LWP ist in diesem Fall berechtigt, nach ange mes sener Nach fristsetzung von den die For de rungen 
betreffen den Verträgen zurück zu tre ten. Für den Fall des Rücktritts ist der Auf trag  geber ver pfl ichtet, den bis 
dahin entstan de nen Scha den zu ersetzen.
Im Falle des berechtigten Rücktritts durch LWP oder der Nichterfüllung durch den Auf traggeber kann LWP 
einen pau schalierten Scha densersatz betrag in Höhe von 30 % des Kaufpreises oder des vereinbarten 
Ent gelts als ent gan genen Gewinn for dern. Dem Auftraggeber bleibt der Nachweis eines geringeren Schadens 
vor be halten.
Eine Aufrechnung durch den Auftraggeber ist nur mit un be strittenen oder rechts kräftig fest ge stellten 
Gegenforderungen möglich. Dem Auftraggeber steht auch kein Zurückbehaltungsrecht wegen bestrittener 
Gegenforderungen oder wegen Forderungen aus einem anderen Vertragsverhältnis zu.
Soweit der Auftraggeber seinen Sitz außerhalb der Bundesrepublik Deutschland hat, ist er zur Einhaltung der 
Vorschriften zur Einfuhrumsatzsteuer der Europäischen Union verpfl ichtet. Er hat uns seine Umsatzsteuer-
Indentifi kationsnummer und ggfs deren Änderung unaufgefordert mitzuteilen. Auf Anfrage ist er verpfl ichtet, 
Auskunft über seine Eigenschaft als Unternehmer, die Verwendung und den Transport der gelieferten Waren 
sowie hinsichtlich der statistischen Meldepfl icht zu erteilen.
Der Käufer ist ferner verpfl ichtet, uns den Aufwand und die Kosten, die uns wegen unterbliebener oder 
mangelhafter Angaben zur Einfuhrumsatzsteuer entstehen, zu ersetzen.
Wir haften nicht für die Folgen mangelhafter oder unterbliebener Angaben des Auftraggebers zur 
Einfuhrumsatzsteuer, es sei denn, uns fi ele Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last.

4.Lieferung/Liefertermine
Liefertermine sind nur verbindlich, wenn sie als ver bindlich bezeichnet werden. Ist die Nichteinhaltung eines 
verbindlichen Liefertermins nachweislich auf Mobilmachung, Krieg, Aufruhr, Streik oder Aussperrung oder 
auf sonstige nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen von LWP nicht zu vertretende Umstände sowie auf 
Änderungen oder Ergänzungen durch den Auftraggeber nach Auftragserteilung zu rück zuführen, verlängert 
sich die Frist angemessen.
Der Auftraggeber kann im Falle des Lie fer ver zugs nach fruchtlosem Ab lauf einer ge setzten angemessenen 
Nachfrist vom Vertrag kosten frei zurücktre ten. Neben dem Rück tritts recht und gegebenenfalls einem 
Min de rungs recht ste  hen dem Auf traggeber Scha densersatzan sprüche nur zu, wenn die Unmöglichkeit der 
Leistung von LWP wenigstens grob fahrlässig verursacht wor den und eine Nachfrist von zu mindest sechs 
Wochen frucht los abge laufen ist. Etwaige Schadensersatzan sprüche des Auf traggebers wegen verspäte ter 
Liefe rung oder Lei stung sind auf 0,5 % pro vollendete Ver zugs wo che, maximal auf 10 % des Auf trags werts, 
beschränkt.
Eine weitergehende Haftung nach § 287 BGB ist ausge schlos sen.
LWP ist zur Teillieferung berechtigt. Teillieferungen gelten als selb ständige Liefe rung.

5.Gefahrübergang
Die Gefahr geht mit Absendung der Ware auf den Auf trag geber über. Dies gilt auch, wenn LWP eigene 
Trans port mit tel ver wen det. Die Wahl des Versandweges bleibt LWP über lassen, so weit eine aus drück liche 
anderslautende Vereinbarung nicht besteht.
Eine Versicherung des Warentransports er folgt generell und wird auf Rechnung des Kun den abgeschlossen, 
es sei denn, es wurde eine ausdrücklich anderslautende, schriftliche Vereinbarung getroffen.
Adressat für Transportschäden ist ausschließlich das trans portführende Unter neh men. Der Kunde ist 
verpfl ichtet, die Ware beim Eintreffen sofort zu untersuchen und erkennbare bzw. entdeckte Transportschäden 
sowie jegliche Beschädigung der Verpackung unverzüglich schriftlich LWP anzuzeigen. Verliert LWP aufgrund 
des Unterlassens dieser Verpfl ichtung ihre Ansprüche gegenüber der Versicherung oder dem Unterlieferanten, 
so haftet der Kunde für sämtliche Kosten, die aus dieser Obliegenheitsverletzung resultieren. Es wird 
empfohlen, die “Allgemeinen deut schen Spedi teur bedingungen” sorgfältig zu be achten.

6.Eigentumsvorbehalt
LWP behält sich das Eigentum an den ge lie ferten Waren und Leistungen bis zur voll stän digen Bezahlung des 
Kaufprei ses und Erfüllung aller sonsti gen bestehenden For de rungen aus dem Vertrag vor.
Der Auftraggeber kann durch Einbau der ge lie ferten Pro duk te in andere Sachen oder Ge räte Eigentum nicht 
erwer ben. 
Eine Verarbeitung oder Bearbeitung der von LWP gelie fer ten Produkte erfolgt für diese, ohne dass LWP 
hieraus Ver bindl ichkeiten ent ste hen.
Bei Einbau in fremde Ware wird LWP Mit ei gentümer des neuentstande nen Produkts im Verhältnis des 
Waren werts zu dem frem den Waren wert. Das entstandene Pro dukt gilt als Vorbehaltsware für LWP.
Eine Weiterveräußerung der gelieferten oder aus der Ver bindung ent ste henden Pro dukte im Rahmen des 
ord nungs gemäßen Ge schäfts be triebs ist nur unter Eigen tums vorbe halt zu lässig. Der Auftraggeber tritt jetzt 
schon si che rungs halber alle ihm aus der Weiterveräuße rung oder Vermie tung gegen über seinen Ab nehmern 
zustehenden Forderungen mit Ne benrechten in Höhe des Wer tes des ge lie fer ten Produkts ab. Er ist 
wi der rufl ich er mächtigt und ver pfl ichtet, die abge tre tene For derung einzuziehen.
Die Liefergegenstände dürfen vor Bezahlung aller gesi cher ten Forde run gen weder ver pfän det noch 
sicherungs über eignet werden.
Bei Pfändung, Beschlagnahme oder Ge fähr dung der im Vor behaltsei gen tum von LWP stehenden Waren wird 
der Auf traggeber LWP unverzüg lich benachrichtigen.
Der Auftraggeber ist verpfl ichtet, die unter Eigentumsvorbehalt von LWP stehenden Sachen ordnungsgemäß 
zu versichern (d.h. Diebstahl, Feuer-, Wasser- und Schwachstromversicherung) und LWP auf Anforderung 
eine solche Versicherung nachzuweisen. Im Schadensfall gilt der Versicherungsanspruch des Auftraggebers 
als an LWP abgetreten.
Das Eigentum an gelieferter Ware geht erst dann auf den Auftraggeber über, wenn dieser die gesamten 
Forderungen aus der bestehenden Geschäftsverbindung mit LWP beglichen hat.

7.Gewährleistung
LWP gewährleistet, dass die gelieferten Pro duk te zum Zeit punkt des Ge fahrüber gangs frei von Sach- und 
Rechtsmängeln sind. Garantien im Rechtssinne erhält der Auftraggeber von LWP nicht, es sei denn, es ist 
schriftlich vereinbart.
Die Gewährleistungsfrist beträgt zwölf Mo na te ab Ablie fe rung des Pro duk tes beim Auftraggeber.
Tritt ein Mangel innerhalb der Gewährleistungsfrist auf, so ist der Auftraggeber verpfl ichtet, diesen 
unverzüglich LWP schriftlich anzuzeigen. Im Rahmen der schriftlichen Mängelrüge sind konkrete Angaben 
hinsichtlich des aufgetretenen Mangels zu machen. Kaufmännische Untersuchungs- und Rügepfl ichten 
bleiben unberührt (§ 377 HGB).
Der Auftraggeber hat die gerügten Liefer gegen stän de zu rückzu senden. Bei rechtzeiti ger und berechtigter 
Män gelrüge hat LWP die Wahl zwi schen Nachbesserung oder Ersatz liefe rung. Der Auftraggeber gewährt LWP 
die zur etwaigen Mängelbe seiti gung oder Er satzliefe rung nach bill i gem Ermessen not wen dige Zeit.
Der Auftraggeber hat das Recht, nach zwei Fehlschlägen der Repa ra tur/Nachbesserung oder der 
Er satz  lieferung durch LWP die Herab setzung (Minderung) des Kauf prei ses oder der Vergütung zu verlan gen 
oder vom Vertrag kostenfrei zu rückzu treten (Rücktritt). Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, 
insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu. 
Wählt der Auftraggeber wegen eines Sach- oder Rechtsmangels nach gescheiterter Nacherfüllung den 
Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadenersatzanspruch wegen des Mangels zu.
Die Gewährleistung umfasst nicht die Beseitigung von Fehlern, die durch normalen Verschleiß, äußere 
Einfl üsse, Reparaturen und Veränderungen von nicht autorisierten Dritten oder Bedienungsfehlern entstehen 
sowie nicht reproduzierbaren Softwarefehlern. Die Gewährleistung entfällt, soweit der Auftraggeber 
Nachbesserungen verweigert oder ohne Zustimmung von LWP Geräte, Elemente oder Zusatzeinrichtungen 
selbst ändert oder durch Dritte ändern lässt, es sei denn, dass der Auftraggeber den vollen Nachweis 
führt, dass die noch in Rede stehenden Mängel weder insgesamt noch teilweise durch solche Änderungen 
verursacht worden sind und dass die Mängelbeseitigung durch die Änderung nicht erschwert wird.
LWP kann im Rahmen ihrer Gewährleistungsverpfl ichtung fehlerhafte Geräte, Elemente, Zusatzeinrichtungen 
oder Teile reparieren oder austauschen. In dem hierfür erforderlichen Umfang wird der Auftraggeber vor 
dem Austausch Programme und Komponenten (einschließlich seiner Anwendungsprogramme, Daten, 
Datenträger, Änderungen und Anbauten) entfernen.
Die Gewährleistungsregelungen dieses Abschnitts fi nden entsprechende Anwendung auf werkvertragliche 
Leistungen, die LWP gegenüber dem Auftraggeber erbringt. Für den Beginn der Gewährleistungsfrist ist der 
Zeitpunkt der Abnahme maßgebend.

8.Haftungsbeschränkung
LWP haftet für Schäden, die von ihr, ihren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen aufgrund Vorsatz 
und grober Fahrlässigkeit verursacht werden.
Bei leichter Fahrlässigkeit haftet LWP nur, wenn eine wesentliche Vertragspfl icht (Kardinalpfl icht) 
verletzt wird oder ein Fall des Verzugs oder der Unmöglichkeit vorliegt. Bei leicht fahrlässiger Verletzung 
unwesentlicher Vertragspfl ichten haftet LWP nicht. Im Fall einer Haftung aus leichter Fahrlässigkeit wird 
diese Haftung auf solche unmittelbaren Schäden begrenzt, die vorhersehbar bzw. vertragstypisch sind. Diese 
Haftungsbegrenzung gilt bei Haftung aus leichter Fahrlässigkeit auch im Fall eines Leistungshindernisses bei 
Vertragsschluss auf Seiten von LWP.
Soweit es sich nicht um unmittelbare Personen- und Sachschäden handelt, haftet LWP insgesamt nur bis 
zur Höhe von EUR 2.500,--. LWP haftet nicht für entgangenen Gewinn, Produktionsausfälle, ausgebliebene 
Einsparungen oder mittelbare und/oder Folgeschäden, es sei denn, LWP hat grob fahrlässig oder vorsätzlich 
gehandelt. LWP haftet nicht für die Wiederbeschaffung von Daten, es sei denn, sie muss sich die Vernichtung 
der Daten als grob fahrlässig oder vorsätzlich zurechnen lassen und dass der Kunde durch angemessene, 
dem Stand der Technik entsprechende Sicherheitsmaßnahmen dafür Sorge getragen hat, dass diese Daten 
aus Datenmaterial, das vom Auftraggeber in maschinenlesbarer Form bereitgehalten wird, mit vertretbarem 
Aufwand rekonstruierbar sind.
Eine Haftung für Vorsatz und jede Fahrlässigkeit wegen Übernahme von Garantien, wegen Arglist, für 
Personenschäden und nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt von den Regelungen dieses Abschnitts 
unberührt.
Bei wesentlichen Fremderzeugnissen be schränkt sich die Haf tung von LWP auf die Abtretung der 
Haftungsansprü che, die LWP gegen den Liefe ranten der Fremder zeugnis se zustehen. 
Schadens er  satzan sprü che verjähren inner halb ei nes Jah  res nach Ablieferung des Produkts.

9.Urheber- und gewerbliche Schutzrechte
Für Verträge über Software gelten ergänzend nachfolgende Bestimmungen:
An selbsterstellter und fremder Software räumt LWP dem Auftraggeber ein nicht aus schließ liches und 
nicht über tragba res Nut zungs  recht zum in ter nen bestimmungsge mä ßen Ge brauch gemäß den jeweiligen 
Lizenz bestimmungen ein. Der Auftraggeber ver pfl ichtet sich, die Soft ware Dritten nicht zugänglich zu ma chen. 
Kopien dürfen nur für Sicherungszwecke oder zur Feh lersu che angefer tigt werden.
Werden durch von LWP selbstentwickelte Software ge werbliche Schutz rechte Drit ter ver letzt und der 
Auftraggeber hierdurch an der Be nutzung der Software gehindert, wird LWP dem Auftraggeber entweder das 
Recht zur wei te ren Be nut zung der Software beschaf fen oder das Produkt der art än dern, so dass Schutzrechte 
nicht mehr verletzt sind. Falls dies zu wirtschaftlich vertretbaren Be din gungen nicht möglich ist, wird LWP 
das Pro dukt zurücknehmen und den Kaufpreis ab züg lich eines der Nutzungsdauer entsprechen den Betrags 
erstatten.
Weitere Verpfl ichtungen im Zusammenhang mit der Ver let zung gewerb li cher Schutz rechte bestehen nicht.
LWP unternimmt erhebliche Anstrengungen, durch regelmäßige Qualitätssicherungsmaßnahmen eine 
weitestgehende Mängelfreiheit der Softwareprodukte zu erreichen. Es ist dem Auftraggeber bekannt, 
dass nach dem Stand der Technik Fehler der Software nicht ausgeschlossen werden können. Ein Recht 
auf Rücktritt oder Minderung hat der Auftraggeber nur, wenn sich ein Programmfehler für das gesamte 
vertragliche Leistungsbild als erheblich und wesentlich erweisen sollte und der Fehler nicht durch andere 
Möglichkeiten der Software gelöst werden kann.
Jede weitere Gewährleistung, insbesondere dafür, dass die Software für die Zwecke des Kunden geeignet 
ist, sowie für direkt oder indirekt verursachte Schäden (z.B. Gewinnverluste, Betriebsunterbrechung) sowie 
für Verluste von Daten oder Schäden, die im Zusammenhang mit der Wiederherstellung verlorengegangener 
Daten entstehen, ist ausdrücklich ausgeschlossen, es sei denn, dass LWP bzw. ihren Mitarbeitern Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann. LWP behält sich vor, auch nach Lieferung Änderungen 
an den Programmen vornehmen zu lassen, die die Leistungsfähigkeit des Programmes verbessern und die 
übrige Software nicht beeinträchtigen.
Die Installation der Software wird auf Wunsch des Auftraggebers gegen gesonderte Berechnung von LWP 
übernommen.

10.Vertraulichkeit 
LWP und der Auftraggeber verpfl ichten sich gegenseitig, alle Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse der anderen 
Seite auf unbestimmte Zeit geheim zu halten und nicht an Dritte weiterzugeben oder in irgendeiner Weise zu 
verwerten. Die Unterlagen, Zeichnungen und andere Informationen, die der andere Vertragspartner aufgrund 
der Geschäftsbeziehung erhält, darf dieser nur im Rahmen des jeweiligen Vertragszweckes nutzen.

11.Erfüllungsort, Gerichtsstand, anzuwendendes Recht
Als Erfüllungsort für alle vertraglichen Ver pfl ich tungen wird Ettlingen vereinbart.
Gerichtsstand für alle vertraglichen und mit dem Ver trag in Zusammen hang ste hen den An sprüche ist Ettlingen 
bzw. bei gegebener Zu ständig keit eines Landge richts Karlsruhe. LWP ist jedoch berechtigt, am Sitz des 
Auftraggebers zu klaren.
Nebenabreden sind nicht getroffen
Es fi ndet ausschließlich das Recht der Bun desrepu blik Deutschland Anwendung. Die Anwendung des 
einheitlichen internationalen Kaufrechts (EKG und EAG) sowie des einheitlichen UN-Kaufrechts (CSIG) wird 
ausgeschlossen.

12. Salvatorische Klausel
Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmun gen ganz oder teilweise unwirksam sein oder sollte 
sich in diesem Vertrag eine Lücke befi nden, be rührt dies die Wirksamkeit der an deren Bestim mungen nicht. 
Vielmehr tritt an die Stelle der unwirksamen Be stim mung oder zur Ausfüllung der Lücke soweit rechtlich 
möglich dasjenige, was dem angestrebten Zweck dieses Vertrages wirt schaftli ch am nächsten kommt bzw. 
dasjenige, was die Vertragsparteien gewollt hätten, wenn sie den Punkt bedacht hätten.

Stand: 01/2005 

Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen der LWP GmbH


